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Sehr geehrte Damen und Herren

Im Weblaw Letter informieren wir Sie über unsere 
neusten Aktivitäten. 

Wir stehen Ihnen auch persönlich für weitere Informa
tionen oder einen Gedankenaustausch zur Verfügung. 
Rufen Sie uns einfach an – T +41 31 380 57 77.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Bundesstrafgericht – Entscheidsuche by Weblaw
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Weblaw AG 
 CyberSquare | Laupenstrasse 1 | 3008 Bern

T +41 31 380 57 77 | F +41 31 380 57 78 | E-Mail info@weblaw.ch

Lawsearch Enterprise – Intelligentes juristisches 
Know-how Management 

Das juristische Know-how Management ist ein zentraler 
Bereich in der juristischen Praxis. Juristen suchen pro Tag im 
Durchschnitt während 30 Minuten oder länger nach internen 
digitalen Informationen, Dossiers und Dokumenten. Das 
muss nicht sein. Die interne juristische Suchmaschine 
Lawsearch Enterprise ist die effiziente Lösung. Wir freuen 
uns, dass Schellenberg Wittmer, das Bundesamt für 
Zivilluftfahrt (BAZL) und weitere Kunden auf unsere Lösung 
setzen.

Bundesstrafgericht – Entscheidsuche by Weblaw

Das Bundesstrafgericht (BSTGER) setzt bei der Entscheid
suche auf Weblaw Search Technology.

Unter http://bstger.weblaw.ch (bzw. www.bstger.ch – 
Entscheide) kann wie folgt auf die Urteile zugegriffen 
werden:

•	 Volltextsuche (Auswahl der Kammern)

•	 Letzte Entscheide (Aktualität) 

•	 Zugriff via Gesetzesregister

•	 Zugriff via Stichwortregister

•	 Zugriff via Archiv (Entscheide des BSTGER nach 	
	 Kammern und Jahren) 

Die Urteilstexte können in den Formaten PDF (Original) und 
HTML (Cache) konsultiert werden. Die HTML-Version enthält 
auf der rechten Seite eine mehrsprachige Liste mit zitierten 
Stichworten, Normen und Erlassen sowie Entscheiden des 
Bundesstrafgerichts und des Bundesgerichts. Normen wie 
Entscheide sind verlinkt. Weitere erkannte sowie verlinkte 
Referenzen im Text sind: Entscheide ab 2000, VPB, AS, 
BBl. 

http://bstger.weblaw.ch 
www.weblaw.ch/de/technology/suchtechnologien/index.
asp

Ihre Kontaktpersonen:  
Franz Kummer, franz.kummer@weblaw.ch und 
Friedemann Bürgel, friedemann.buergel@weblaw.ch,  
T +41 31 380 57 77.

Der digitale (Rechtsprechungs-)Kommentar 

Entscheide im Push-Service Entscheide werden seit 
September 2007 durch gezielte, kurze Besprechungen von 
spezialisierten Autoren ergänzt.  

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit in einem bestimmten 
Rechtsgebiet haben, dann melden Sie sich bei Nils Güggi, 
Verlagsleiter Weblaw AG (nils.gueggi@weblaw.ch,  
T +41 31 380 57 77).

http://entscheide.weblaw.ch/login.php

Alle Schweizer Universitäten verfügen über eine 
Campuslizenz von Weblaw

Ein Jahr nach der Lancierung verfügt jede Schweizer 
Universität über eine Campuslizenz. Studierende und 
Mitarbeitende der Universitäten erhalten im Rahmen der 
Campuslizenzen einen direkten und unentgeltlichen Zugriff 
auf den gesamten Content-Bereich von Weblaw. 

www.weblaw.ch/de/services/campus/index.asp

Neuerscheinungen in Editions Weblaw
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Thomas Müller, 1963

Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Bern, Partner 
eines Advokaturbüros in Bern, Compliance Officer einer Regional-
bank, Compliance-Management Kurs am IFZ Zug, Chief Compliance 
Officer einer Versicherungsgesellschaft, Unterrichtstätigkeit an 
verschiedenen Instituten.

In der Literatur wird oft auf einen legalistischen Compliance Begriff abgestellt, der 
– ausgehend von der Übersetzung von Compliance – das Hauptaugenmerk auf die 
Einhaltung von Vorschriften legt. Diese Begriffsumschreibung kann jedoch zu wenig 
weit greifen.

Für eine gute Compliance in einer Unternehmung sind das Erkennen und die Kenntnisse 
des regulatorischen Umfeldes wichtig. Daneben spielen die organisatorische Umsetzung 
oder das Legal Management und vor allem die Firmenkultur eine entscheidende 
Rolle: Eine Versicherungsunternehmung ist dann compliant, wenn die Umsetzung der 
rechtlichen Grundlagen in das generelle und tägliche Verhalten des Managements und 
der Mitarbeitenden eingebunden. Gerade in der Versicherungswirtschaft mit ihren 
Eigenheiten und im Verhältnis zur Bankenwirtschaft vor allem unterschiedlichen Ab-
satzformen stellt das Compliance-Management eine grosse Herausforderung dar.

Compliance soll nicht als eine Überwachungs- oder eine Geschäftsver hin derungs  funktion 
wahrgenommen werden. Zudem ist Compliance keine exakte Wissen schaft. Deshalb 
sollte die Compliance-Abteilung als Querschnittsfunktion über alle Geschäfts einheiten 
bemüht sein, innerhalb des regulatorischen Rahmens die bestmögliche Lösung mithelfen 
zu erarbeiten.

Thomas Müller

Compliance-Management 

Dargestellt am Beispiel der 
Versicherungswirtschaft

190 Seiten, CHF 75.- 

ISBN: 978-3-905742-28-2	  

	  

Thomas Gächter (Hrsg.)

Rechtsfragen zur 
Interinstitutionellen 
Zusammenarbeit (IIZ)

Tagungsband zum 6. Zen
trumstag des Zentrums für 
Sozialversicherungsrecht der 
Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität 
Luzern

110 Seiten, CHF 62.-

ISBN: 978-3-905742-18-3

Maja Blumer

Bilanzkosmetik und 
Schadenersatz 

322 Seiten, CHF 98.-

ISBN: 978-3-905742-22-0
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Die Bemühungen um die Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) zählen 
gegenwärtig zu den vielversprechendsten Ansätzen für die Lösung 
verschiedener Probleme im Sozialversicherungsbereich. Bereits wurden 
einige Ziele erreicht. Zudem zeichnen sich – vorab im Zusammenhang mit 
der 5. IVG-Revision – weitere Entwicklungen ab. Ist die IIZ aber wirklich 
ein zukunftsträchtiger Ansatz oder verdeckt sie nur Strukturprobleme, 
deren Lösung hinausgeschoben wird? Welche rechtlichen Schranken 
sind der IIZ gesetzt und wie wirkt sich IIZ konkret auf die Versicherten 
aus?
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Weitere Informationen zu Editions Weblaw finden Sie auf 
unserer Webseite. Die Werke können im Shop von Editions 
Weblaw bestellt werden. www.weblaw.ch/edition.

Ihre Kontaktperson:
Nils Güggi, nils.gueggi@weblaw.ch, T +41 31 380 57 77.

Jusletter und www.weblaw.ch als exzellente 
Werbeflächen

Rund 17’000 Juristinnen und Juristen in der Schweiz 
empfangen die wöchentliche Jusletter-E-Mail. Das Juristen
portal Weblaw (www.weblaw.ch) zählt monatlich rund 
70’000 Visits.

Die Zugriffe auf www.weblaw.ch werden durch die WEMF 
AG beglaubigt und monatlich veröffentlicht unter www.net-
metrix.ch/index.php?nodeId=123.

Gerne zeigen wir Ihnen die vielfältigen Werbemöglichkeiten 
bei Weblaw auf. 

www.weblaw.ch/de/services/werbung/index.asp

Ihre Kontaktperson:  
Claudia Stucki, claudia.stucki@weblaw.ch,  
T +41 31 380 57 77.

Rund 1500 juristische Stelleninserate im Jahr 2007 
auf Lawjobs.ch

Lawjobs.ch bietet eine exzellente Plattform bei der Suche 
nach qualifizierten Juristinnen und Juristen. Durch die 
Bewerbung der Stelleninserate in Jusletter werden rund 
17’000 potentielle Kandidaten erreicht. Zudem sind 
Stelleninserate während 4 Wochen auf www.lawjobs.ch, 
www.richterzeitung.ch, www.monster.ch, www.jobpilot.ch 
und auf der Website des SAV geschaltet.

Ich freue mich auf die Zustellung Ihres Stelleninserates.

Ihre Kontaktperson:  
Larissa Ruf, larissa.ruf@weblaw.ch, T +41 31 380 57 77.

BF online

BF online, die Internetplattform der Dokumentensammlung 
„BF Bank- und Finanzmarktrecht, Regulierung und 
Selbstregulierung der Banken, Börsen, Effektenhändler, 
Kollektivanlagen Versicherung und Finanzmärkte in der 
Schweiz“ wird zurzeit von Weblaw überarbeitet. BF online 
wird im Verlauf des Jahres 2008 wieder aufgeschaltet. 

Weitere Informationen: www.bf-online.ch.

Ihre Kontaktperson:  
Franz Kummer, franz.kummer@weblaw.ch,  
T +41 31 380 57 77.

ASA online 

Weblaw erstellt für die Zeitschrift Archiv für Schweizerisches 
Abgaberecht (ASA) einen Internet-Auftritt. Der Auftritt 
umfasst:

•	 die jeweils aktuelle Ausgabe 

•	 ein Archiv über rund 10 Jahre 

•	 Verlinkung aller Beiträge mit Zugriff auf die Volltexte 	
	 (BGE ab 1875, Urteile ab 2000, Urteile BVGER, SR, AS,  
	 BBl ab 1849, ASA-Zitate etc.) 

•	 Nutzerverwaltung

In Kooperation mit der Geiger Druck AG werden die 
Dokumente medienneutral aufbereitet. 

www.weblaw.ch/de/technology/suchtechnologien/index.
asp 

Ihre Kontaktperson:  
Franz Kummer, franz.kummer@weblaw.ch,  
T +41 31 380 57 77.

Push-Service Entscheide: Weiterer Ausbau

Der Push-Service Entscheide ermöglicht Ihnen bereits heute 
einen Zugriff auf folgende Inhalte:

Umberto Pajarola

Gewalt im Verhör zur Rettung 
von Menschen

457 Seiten, CHF 148.-

ISBN: 978-3-905742-20-6

	  

	  

Séverine Boillat

Le commerce électronique de 
médicaments sous l’angle de la 
santé publique

328 Seiten, CHF 98.-

ISBN: 978-3-905742-24-4   

Daniel Koller

Cybersex

Die strafrechtliche Beurteilung von 
weicher und harter Pornographie im 
Internet unter Berücksichtigung der 
Gewaltdarstellungen

510 Seiten, CHF 98.-

ISBN: 978-3-905742-19-0 
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Le commerce électronique de médicaments se trouve à la charnière entre 
la réglementation des médicaments et celle du commerce électronique. Les 
médicaments forment une catégorie à part dans le commerce et sont soumis 
à un contrôle légal sévère. Non seulement les  médicaments, mais aussi 
toute personne qui les développe, fabrique ou commercialise, sont soumis à 
autorisation.

Les formes de commercialisation, fixées de manière exhaustive par la législation, 
ne prévoient en principe pas la vente par voie électronique. Celle-ci tend pourtant 
à se généraliser en dehors de tout contrôle des autorités sanitaires.

Ce travail consiste à  identifier les normes qui règlent le commerce électronique 
de médicaments et comment celles-ci intègrent la législation restrictive des 
produits thérapeutiques pour préserver les intérêts de la santé publique et du 
patient.

Cet ouvrage s‘adresse aux praticiens du droit ainsi qu‘à toute personne intéressée 
par cette problématique.
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•	 digitale (Rechtsprechungs-)Kommentare 

•	 alle amtlich publizierten Entscheide des Bundesgerichts  
	 ab 1875 (BGE) 

•	 alle Urteile ab 2000 des Bundesgerichts

Künftig sind zusätzlich folgende Inhalte durchsuchbar 
und via Push-Funktion zustellbar:

•	 alle Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts (inkl. 	
	 Entscheide der Vorgängerorganisationen) 

•	 alle Entscheide des Bundesstrafgerichts 

•	 ausgewählte Entscheide des Gerichtshofes für 	
	 Menschenrechte 

Auch der Bestand an kantonalen Entscheidtexten wird 
sukzessive ausgebaut.

http://entscheide.weblaw.ch/login.php

Ihre Kontaktperson:  
Claudia Stucki, claudia.stucki@weblaw.ch,  
T +41 31 380 57 77.

Golf-Challenge vom 14. September 2007 

Am 14. September 2007 veranstaltete Weblaw auf dem 
idyllisch gelegenen Golfplatz Limpachtal in Aetingen SO 
zusammen mit Swissconsultants.ch eine Golf-Challenge.

Fotograf: Boris Lah

Weitere Seminare «Push-Service Entscheide & 
Jusletter»

Im ersten Quartal 2008 führt Weblaw Seminare in Basel (5. 
März 2008), Luzern (13. März 2008) und St. Gallen (11. März 
2008) durch. Die entsprechenden Informationen finden Sie  
online im Veranstaltungskalender von Weblaw. 

Wünschen Sie einen individuellen Workshop? Für Ihr 
Gericht, Ihren Rechtsdienst oder Ihre Kanzlei? Nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf.

Ihre Kontaktperson:  
Claudia Stucki, claudia.stucki@weblaw.ch,  
T +41 31 380 57 77.

Weblaw gratuliert ... und wächst

Wir freuen uns und heissen alle herzlich in unserem Team 
willkommen.

Facts & Figures 

Im Oktober 2007 zählten wir 72’418 Visits (Vergleichsmonat 
April 2007: 55’346) und 330’988 Page Impressions (April 
2007: 280’621) auf www.weblaw.ch. Die Jusletter-E-Mail 
empfangen 16’900 Leserinnen und Leser. (April 15’800). 
Über 10’000 Personen (April 9’300) verfügen über einen 
Zugang zu Jusletter mit Passwort.

www.weblaw.ch/de/services/werbung/index.asp

Weblaw gratuliert Claudia Stucki herzlich 
zum Abschluss ihrer Ausbildung zur PR-
Fachfrau mit eidgenössischem Fachaus
weis. Frau Stucki arbeitet in den Bereichen 
Marketing und Inserate- und Banner
verkauf.

Reto Schwarz, Master of Science ETH in 
Electrical Engineering and Information 
Technology, arbeitet seit November 2007 im 
Bereich Weblaw Search Technology  (Such
technologien).

Seit Anfang August 2007 verstärkt Larissa 
Ruf unser Team. Frau Ruf arbeitet in den 
Bereichen Administration und Marketing.

Seit Herbst 2007 wird das Verlagswesen der 
Weblaw AG von Frau Laura Marti, stud.iur., 
Universität Bern, unterstützt.

Anfang Oktober 2007 konnten wir mit lic.iur. 
Thomas Schneider einen neuen Mitarbeiter 
begrüssen. Herr Schneider ergänzt das 
Projektleitungs- und Beratungsteam.

Seit Anfang August 2007 verstärkt Stefan 
Johner unser Team als EDV-Supporter.


